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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Persönlicher Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für Ärzte, Zahn-
ärzte, Psychologische Psycho-
therapeuten, Kinder- und Jugend-
psychotherapeuten, Tierärzte und 
Apotheker (Berufsangehörige). Es 
gilt nicht für Berufsangehörige, die 
Beamte oder Soldaten sind, soweit 
ihr Verhalten ein Dienstvergehen 
ist. 

(2) Medizinalassistenten gelten als 
Ärzte im Sinne dieses Gesetzes. 

  
§ 2 

Ahndung von Berufsvergehen 
 

(1) Schuldhafte Verstöße eines Be-
rufsangehörigen gegen seine Be-
rufspflichten (Berufsvergehen) wer-
den nach diesem Gesetz berufs-
gerichtlich geahndet, wenn sie 

1. in der Freien und Hansestadt 
Hamburg begangen worden sind 
oder 

2. außerhalb der Freien und Hanse-
stadt Hamburg begangen worden 
sind und der Berufsangehörige der 
Ärztekammer Hamburg, der Zahn-
ärztekammer Hamburg, der Ham-
burgischen Kammer für Psycholo-
gische Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sowie für Kin-
der- und Jugendpsychotherapeu-
tinnen und Kinder- und Jugend-
psychotherapeuten, der Tierärzte-
kammer Hamburg oder der Apo-
thekerkammer Hamburg angehört 
oder von einer dieser Kammern 
vertreten wird. 

(2) In den Fällen des Absatzes l 
Nummer 2 bleibt die Zuständigkeit 
der Berufsgerichte nach diesem 

Gesetz auch nach dem Aus-
scheiden der Berufsangehörigen 
aus dem Bereich der hambur-
gischen Kammern bestehen, wenn 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Antrag 
auf Einleitung des Verfahrens nach 
§ 17 gestellt worden ist. 

 
§ 3 

Berufsgerichtliche Maßnahmen 
 

(1) Berufsgerichtliche Maßnahmen 
sind 
a) Verweis, 
b) Geldbuße 
c) Feststellung, dass der Beschul-

digte unwürdig ist, seinen Beruf 
auszuüben. 

(2) Verweis und Geldbuße können 
nebeneinander verhängt werden, 
ebenso Geldbuße und Feststellung 
der Berufsunwürdigkeit. 

(3) Mit dem Verweis oder der Geld-
buße kann die Entziehung des akti-
ven und passiven Berufswahlrechts 
für die Dauer von mindestens fünf 
und höchstens zehn Jahren ver-
bunden werden. Mit dem Verlust 
des passiven Berufswahlrechts 
scheidet der Beschuldigte aus 
allen Organen seiner Kammer aus, 
die nicht aus allen Berufsange-
hörigen bestehen. 

(4) Geldbuße kann bis zum Betrage 
von 25.500 Euro verhängt werden. 
Beruht die Handlung, wegen der 
ein Berufsangehöriger verurteilt 
wird, auf Gewinnsucht, so kann auf 
Geldbuße bis zum Doppelten des 
erzielten Vorteils erkannt werden. 

(5) Die Feststellung, dass der Be-
schuldigte unwürdig ist, seinen Be-
ruf auszuüben, hat den dauernden 
Verlust des aktiven und passiven 
Berufswahlrechts zur Folge. Nach 
mindestens fünf Jahren kann es 
dem Verurteilten auf seinen Antrag 



und nach Anhörung der zustän-
digen Kammer durch Beschluss 
des Berufsgerichts wieder zuer-
kannt werden. 

(6) In besonderen Fällen kann auf 
Veröffentlichung der Entscheidung 
in dem für die Kammer des 
Beschuldigten bestimmten Mit-
teilungsblatt erkannt werden. 

 
§ 4 

Verfolgungsverjährung 
 

(1) Die Verfolgung von Berufsver-
gehen verjährt in fünf Jahren. 

(2) Die Verjährung beginnt mit dem 
Tage, an dem die Verfehlung be-
gangen worden ist. 

(3) Die Verjährung ruht für insgesamt 
längstens fünf Jahre während der 
Dauer des berufsgerichtlichen Ver-
fahrens, beginnend mit der Stel-
lung des Antrags auf Einleitung 
des Verfahrens (§ 17), während 
der Dauer eines strafgerichtlichen 
oder anderen gerichtlichen Ver-
fahrens (§ 14) sowie während der 
Dauer eines staatsanwaltlichen Er-
mittlungsverfahrens. 

 
Abschnitt II 

Verfassung der Berufsgerichte 
 

§ 5 
Berufsgerichte 

 
(1) Die Berufsgerichtsbarkeit für die 

Heilberufe wird durch unabhängige 
Gerichte ausgeübt. 

(2) Berufsgerichte sind das Hambur-
gische Berufsgericht für die Heilbe-
rufe und der Hamburgische Berufs-
gerichtshof für die Heilberufe. Sie 
bestehen aus Berufsrichtern und 
ehrenamtlichen Richtern. 

(3) Das Berufsgericht wird bei dem 
Verwaltungsgericht Hamburg er-

richtet. Für jede der fünf Berufs-
gruppen besteht eine Abteilung. 
Das Berufsgericht besteht aus dem 
geschäftsleitenden Vorsitzenden, 
den weiteren Vorsitzenden und 
ehrenamtlichen Richtern in er-
forderlicher Anzahl. 

(4) Der Berufsgerichtshof wird bei dem 
Hamburgischen Oberverwaltungs-
gericht errichtet. Er besteht aus 
dem Präsidenten, Berufsrichtern 
als Beisitzern und ehrenamtlichen 
Richtern in erforderlicher Anzahl. 

(5) Die Geschäftsstelle des Gerichts, 
bei dem das Berufsgericht errichtet 
ist, nimmt auch die Aufgaben der 
Geschäftsstelle des Berufsgerichts 
wahr. 

§ 6 
Mitglieder 

 
(1) Die Berufsrichter müssen auf 

Lebenszeit ernannte Richter sein. 
(2) Die ehrenamtlichen Richter müs-

sen dem Personenkreis des § 1 
angehören, das 35. Lebensjahr 
vollendet haben und dürfen weder 
bei einer Kammer angestellt sein 
noch einem Kammerorgan ange-
hören, das nicht aus allen Be-
rufsangehörigen besteht. Die von 
den Kammern zur Erfüllung beson-
derer Aufgaben gebildeten Aus-
schüsse sind keine Kammerorgane 
im Sinne des Satzes 1. 

(3) Die Mitglieder der Berufsgerichte 
werden von der Aufsichtsbehörde 
auf vier Jahre bestellt, die ehren-
amtlichen Richter auf Vorschlag 
der Berufskammern. Die Wiederbe-
stellung ist zulässig. 

(4) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf 
seiner Amtszeit aus, so wird für 
ihren Rest ein Nachfolger bestellt. 

(5) Die Kammern regeln einheitlich die 
angemessene Entschädigung für 
die ehrenamtlichen Richter der 



Berufsgerichtsbarkeit. Die Kosten 
trägt die Kammer, deren Fachbe-
reich das jeweilige Verfahren zuzu-
ordnen ist; diese ist auch für die 
Durchführung des Entschädigungs-
verfahrens zuständig. Die Ent-
schädigungsregelung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. 

 
§ 7 

Ausschließung, Erlöschen des Amtes 
 

(1) Vom Amt des Richters eines Be-
rufsgerichts ist ausgeschlossen, 
wer 
a. im Strafverfahren zu einer Frei-

heitsstrafe oder 
b. im förmlichen Disziplinarver-

fahren oder im berufsgericht-
lichen Verfahren zu einer 
Geldbuße oder einer schwere-
ren Maßnahme rechtskräftig 
verurteilt worden ist, 

c. durch gerichtliche Anordnung in 
der Verfügung über sein Vermö-
gen beschränkt ist. 

(2) Vom Amt des Richters eines Be-
rufsgerichts ist ferner ausge-
schlossen, wer 
a. Mitglied des Bundestages oder 

der Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg ist, 

b. Beamter ist, 
c. Mitglied der Deputation der zu-

ständigen Behörde nach § 15 
Absätze 1 und 2 ist. 

(3) Tritt bei einem Mitglied des Berufs-
gerichts nachträglich einer der Um-
stände der Absätze l und 2 ein 
oder entfällt eine Bestellungsvor-
aussetzung, so erlischt sein Amt. 

(4) Ein Mitglied des Berufsgerichts, 
gegen das ein förmliches Diszipli-
narverfahren eingeleitet oder ein 
Berufsgerichtsverfahren eröffnet 
wird oder gegen das wegen eines 

Verbrechens oder vorsätzlichen 
Vergehens die öffentliche Klage 
erhoben wird, ist für die Dauer des 
Verfahrens von der Ausübung des 
Richteramtes ausgeschlossen. 

(5) Wird einem Berufsrichter die 
Führung seiner Amtsgeschäfte in 
einem Verfahren nach § 18 Absatz 
3, § 19 Absatz 3, § 21 Absatz 3, § 
30 Absatz 1 Nummern 1 und 2 
oder § 34 des Deutschen Richter-
gesetzes vorläufig untersagt, so ist 
er während der Dauer des Verbots 
von der Ausübung des Richter-
amtes ausgeschlossen. 

(6) Im Übrigen gelten die Vorschriften 
der Strafprozessordnung über die 
Ausschließung der Gerichtsper-
sonen sinngemäß. 

 
§  8 

Ablehnung 
 

(1) Die Bestellung zum ehrenamtlichen 
Richter dürfen ablehnen 
a. Schöffen und andere ehren-

amtliche Richter, 
b. Personen, die das 65. Lebens-

jahr vollendet haben, 
c. Personen, denen in beson-

deren Härtefällen die richter-
liche Tätigkeit nicht zugemutet 
werden kann. 

(2) Auf seinen Antrag kann ein ehren-
amtlicher Richter von seinem Amt 
entbunden werden, wenn er im 
Laufe der Amtszeit einen Ableh-
nungsgrund nach Absatz 1 geltend 
macht. Über den Antrag entschei-
det der Berufsgerichtshof durch 
Beschluss. 

(3) Für die Ablehnung von Mitgliedern 
der Berufsgerichte in einem einze-
lnen berufsgerichtlichen Verfahren 
gelten die Vorschriften der Straf-
prozessordnung über die Ableh-



nung der Gerichtspersonen sinnge-
mäß. 

§ 9 
Besetzung 

 
(1) Das Berufsgericht verhandelt und 

entscheidet in der Besetzung mit 
einem Vorsitzenden und zwei der 
Berufsgruppe des Beschuldigten 
angehörenden ehrenamtlichen 
Richtern als Beisitzern. 

(2) Der Berufsgerichtshof verhandelt 
und entscheidet in der Besetzung 
mit einem Vorsitzenden, zwei wie-
teren Berufsrichtern und zwei der 
Berufsgruppe des Beschuldigten 
angehörenden ehrenamtlichen 
Richtern als Beisitzern. 

(3) Bei Beschlüssen außerhalb der 
Hauptverhandlung wirken die 
ehrenamtlichen Richter nicht mit, 
soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist. 

 
§ 9a 

Vertretung bei Beschlussunfähigkeit 
des Berufsgerichtshofes 

 
(1) Ist der Berufsgerichtshof wegen 

Verhinderung von Berufsrichtern 
beschlussunfähig, werden Mit-
glieder des Hamburgischen Ober-
verwaltungsgerichts als Vertreter 
herangezogen.  

(2) Das Präsidium des Hamburgischen 
Oberverwaltungsgerichts bestimmt 
mindestens drei Vertreter nach 
Absatz 1. Das Präsidium des Be-
rufsgerichtshofes regelt die Rei-
henfolge ihrer Heranziehung.  

 
§ 10- 

Präsidien, Geschäftsverteilung 
 

(1) Das Präsidium des Berufsgerichts-
hofes besteht aus dem Präsi-

denten und den weiteren Berufs-
richtern. 

(2) Das Präsidium des Berufsgerichts 
besteht aus dem geschäftsleiten-
den und den weiteren Vorsitzen-
den. 

(3) Die Präsidien entscheiden mit 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt beim Berufsge-
richtshof die Stimme des Präsiden-
ten, beim Berufsgericht die Stimme 
des geschäftsleitenden Vorsitzen-
den den Ausschlag. 

(4) Die Präsidien bestimmen vor Be-
ginn jedes Geschäftsjahres, nach 
welchen Grundsätzen und in wel-
cher Reihenfolge die Mitglieder 
heranzuziehen sind und einander 
im Verhinderungsfalle vertreten. 

(5) Die Bestimmung nach Absatz 4 
darf im Laufe des Geschäftsjahres 
nur geändert werden, wenn es 
wegen Überlastung, Ausscheidens, 
Neubestellung oder lang dauernder 
Verhinderung eines Mitgliedes 
erforderlich wird. 

(6) Der Vorsitzende bestimmt den 
Berichterstatter. 

 
§ 11 

(aufgehoben) 
 

§ 12 
Verpflichtung des ehrenamtlichen 

Richters auf sein Amt 
 

Der ehrenamtliche Richter hat bei der 
Verpflichtung auf sein Amt nach § 45 des 
Deutschen Richtergesetzes den Eid oder 
das Gelöbnis nach § 3 Absatz 2 bzw. 
Absatz 3 des Hamburgischen Richterge-
setzes zu sprechen. 

 



 
Abschnitt III 

Das berufsgerichtliche Verfahren 
 

1. Allgemeines 
 

§ 13 
Rechtsanwendung 

 
Für das berufsgerichtliche Verfahren 
gelten die nachstehenden Vorschriften. 
Ergänzend sind die Bestimmungen des 
Hamburgischen Disziplinargesetzes über 
das Disziplinarverfahren sinngemäß 
anzuwenden, soweit nicht die Eigenart 
des berufsgerichtlichen Verfahrens ent-
gegensteht. 
 

§ 14 
Verhältnis zu anderen Verfahren 

 
(1) Wird gegen einen Berufsange-

hörigen, der einer Verletzung 
seiner Berufspflichten beschuldigt 
wird, wegen desselben Verhaltens 
die öffentliche Klage im strafge-
richtlichen Verfahren erhoben, so 
kann gegen ihn bis zur Beendigung 
des strafgerichtlichen Verfahrens 
ein berufsgerichtliches Verfahren 
nicht eröffnet werden. Ein bereits 
eröffnetes Verfahren ist bis zur 
Beendigung des strafgerichtlichen 
Verfahrens auszusetzen. 

(2) Ein berufsgerichtliches Verfahren 
kann ausgesetzt werden, wenn in 
einem anderen gesetzlich geord-
neten Verfahren über eine Frage 
zu entscheiden ist, deren Beur-
teilung für die Entscheidung im 
berufsgerichtlichen Verfahren von 
wesentlicher Bedeutung ist. 

(3) Wird der Berufsangehörige im 
strafgerichtlichen Verfahren oder 
im Bußgeldverfahren durch ein Ge-
richt rechtskräftig freigesprochen, 
kann wegen der Tatsachen, die 

Gegenstand der Entscheidung 
sind, ein berufsgerichtliches Ver-
fahren nur dann eröffnet oder fort-
gesetzt werden, wenn diese Tat-
sachen, ohne den Tatbestand 
einer Strafvorschrift oder einer 
Bußgeldvorschrift zu erfüllen, ein 
Berufsvergehen enthalten. 

(4) Ist durch ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde rechtskräftig 
eine Strafe oder Ordnungsmaß-
nahme verhängt worden, so ist von 
einer berufsgerichtlichen Ahndung 
wegen desselben Sachverhalts ab-
zusehen, wenn nicht wegen 
besonderer Umstände eine berufs-
gerichtliche Maßnahme zusätzlich 
erforderlich ist, um den Berufsan-
gehörigen zur Erfüllung seiner 
Berufspflichten anzuhalten. 

(5) Für die Entscheidung im berufs-
gerichtlichen Verfahren sind die tat-
sächlichen Feststellungen eines 
rechtskräftigen Urteils im Strafver-
fahren oder im Bußgeldverfahren, 
auf denen die Entscheidung 
beruht, bindend. Das Berufsgericht 
hat jedoch zugunsten des Berufs-
angehörigen die nochmalige Prü-
fung solcher Feststellungen zu be-
schließen, deren Richtigkeit seine 
Mitglieder mit Stimmenmehrheit 
bezweifeln: das Ergebnis der noch-
maligen Prüfung darf nicht zum 
Nachteil des Berufsangehörigen 
verwendet werden. 

(6) Solange gegen einen Berufsange-
hörigen wegen desselben Verhal-
tens ein Verfahren bei einem an-
deren Berufsgericht anhängig ist, 
kann ein berufsgerichtliches Ver-
fahren nach diesem Gesetz nicht 
eröffnet werden. Ist ein Berufs-
angehöriger von einem anderen 
Berufsgericht verurteilt oder freige-
sprochen worden, so kann wegen 
desselben Verhaltens ein berufs-



gerichtliches Verfahren nach die-
sem Gesetz nicht mehr eröffnet 
oder fortgesetzt werden. 

 
§ 15 

 
Beteiligte und 

Verfahrensbevollmächtigte 
 

(1) Beteiligte im Verfahren vor den Be-
rufsgerichten sind die zuständige 
Behörde, die Kammer der Berufs-
gruppe des Beschuldigten und der 
Beschuldigte. 

(2) Die zuständige Behörde und die 
Kammer können sich vor den Be-
rufsgerichten durch Verfahrensbe-
vollmächtigte vertreten lassen. 

(3) Der Beschuldigte kann sich in jeder 
Lage des Verfahrens eines bei 
einem deutschen Gericht zuge-
lassenen Rechtsanwalts, eines 
Rechtslehrers an einer deutschen 
Hochschule oder eines Ange-
hörigen seiner Berufsgruppe als 
Verteidiger bedienen. Die Berufs-
gerichte können auch andere ge-
eignete Personen als Verteidiger 
zulassen. 

(4) Der Beschuldigte, der Verteidiger 
und die übrigen Verfahrensbevoll-
mächtigten sind berechtigt, die 
dem Gericht vorliegenden Akten 
einzusehen. 

 
2. Vorverfahren 

 
§ 16 

Vorverfahren 
 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die 
den Verdacht eines Berufsver-
gehens rechtfertigen, so führt die 
zuständige Kammer die erforder-
lichen Ermittlungen durch. Besteht 
der Verdacht eines Verstoßes ge-
gen Berufspflichten, deren Er-

füllung nicht von der zuständigen 
Kammer zu überwachen ist, so 
werden die Ermittlungen von der 
zuständigen Behörde oder mit ihrer 
Zustimmung von der zuständigen 
Kammer durchgeführt. Dem Be-
schuldigten ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich zu allen ihm zur Last ge-
legten Tatsachen zu äußern. 

(2) Im Rahmen der Ermittlungen ist die 
zuständige Kammer bzw. die zu-
ständige Behörde berechtigt, zur 
Aufklärung erforderliche personen-
bezogene Daten bei öffentlichen 
Stellen zu erheben und zu verar-
beiten. Diese Stellen sind ver-
pflichtet, die erforderlichen Anga-
ben zu machen. Patientenbe-
zogene Daten sind vor der Er-
hebung oder sobald der Ermit-
tlungszweck es zulässt zu ano-
nymisieren. 

(3) Rechtfertigen die Tatsachen so-
wohl den Verdacht eines Berufs-
vergehens als auch den Verdacht 
einer Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit, so dürfen Ermittlungen 
nur eingeleitet oder fortgeführt wer-
den, wenn die für die Verfolgung 
der Straftat oder Ordnungswidrig-
keit zuständige Stelle ihre Ermitt-
lungen abgeschlossen hat oder 
ohne Ermittlungen von einer 
Verfolgung absieht. 

(4) Hat die Kammer die Ermittlungen 
durchgeführt und hat sich der Ver-
dacht eines Berufsvergehens nicht 
als offensichtlich unbegründet 
herausgestellt, so unterrichtet die 
Kammer die zuständige Behörde 
über das Ermittlungsergebnis und 
die von ihr beabsichtigte weitere 
Behandlung der Angelegenheit. 



 
3. Verfahren vor dem Berufsgericht 

 
§ 17 

Einleitung des Verfahrens 
 

(1) Das Berufsgericht wird auf Antrag 
tätig. 

(2) Berechtigt, einen Antrag auf Er-
öffnung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens zu stellen, sind die 
Kammer der Berufsgruppe des Be-
schuldigten und die zuständige 
Behörde. 

(3) Die Kammer stellt den Antrag, 
wenn sie nach dem Ergebnis ihrer 
Ermittlungen den Verdacht eines 
Berufsvergehens für begründet hält 
und ihr nach pflichtgemäßem Er-
messen die berufsgerichtliche Ahn-
dung geboten erscheint. Das 
gleiche gilt für die zuständige Be-
hörde, wenn die Kammer davon 
abgesehen hat, einen Antrag zu 
stellen, oder wenn die Ermittlungen 
nicht von der Kammer durchgeführt 
worden sind. 

(4) Berufsangehörige können die Er-
öffnung eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens gegen sich selbst be-
antragen, um den Verdacht eines 
Berufsvergehens zu entkräften. 

 
§ 18 

Anschuldigungsschrift 
 

(1) Der Antrag auf Eröffnung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens wird 
im Falle des § 17 Absatz 2 durch 
die Einreichung einer Anschuldi-
gungsschrift gestellt. 

(2) Die Anschuldigungsschrift hat die 
Tatsachen, in denen ein Berufs-
vergehen erblickt wird, das wesent-
liche Ergebnis der Ermittlungen 
und die Beweismittel geordnet dar-
zustellen. Zuungunsten des Be-

schuldigten dürfen die ermittelten 
Tatsachen dabei nur insoweit 
verwertet werden, als er zu ihnen 
gehört worden ist. 

(3) Im Falle des § 17 Absatz 4 wird der 
Antrag auf Eröffnung des berufs-
gerichtlichen Verfahrens durch die 
Einreichung einer Schrift gestellt, in 
der die für den Verdacht eines 
Berufsvergehens sprechenden und 
die entlastenden Tatsachen sowie 
die Beweismittel geordnet darzu-
stellen sind. 

(4) Wird ein Antrag nach Absatz 1 
oder Absatz 3 gestellt, so über-
sendet die zuständige Kammer 
oder die zuständige Behörde dem 
Berufsgericht ihre Ermittlungs-
akten. 

  
§ 19 

Eröffnung des Verfahrens 
 

(1) Die Anschuldigungsschrift wird 
dem Beschuldigten zugestellt. Zu-
gleich erhält er Gelegenheit, sich 
innerhalb einer angemessenen 
Frist zu ihrem Inhalt zu erklären. 

(2) Nach Ablauf der Erklärungsfrist 
entscheidet das Berufsgericht 
durch Beschluss über die Eröf-
fnung des Verfahrens. Vor der Ent-
scheidung kann es die Kammer der 
Berufsgruppe des Beschuldigten 
oder die zuständige Behörde er-
suchen, weiter zu ermitteln und die 
Anschuldigungsschrift zu ergän-
zen. 

(3) Im Falle des § 17 Absatz 4 kann 
das Berufsgericht vor der Ent-
scheidung über die Eröffnung des 
Verfahrens die Kammer der 
Berufsgruppe des Antragstellers 
oder die zuständige Behörde er-
suchen, Ermittlungen anzustellen 
und zu dem Inhalt der Schrift des 
Antragstellers sowie zu dem Er-



mittlungsergebnis Stellung zu 
nehmen. 

(4) Der Beschluss, das berufsge-
richtliche Verfahren zu eröffnen, ist 
unanfechtbar. 

(5) Der Beschluss, durch den die Er-
öffnung des berufsgerichtlichen 
Verfahrens abgelehnt wird, ist zu 
begründen. Die Beteiligten können 
innerhalb von zwei Wochen nach 
seiner Zustellung eine erneute Ent-
scheidung des Berufsgerichts unter 
Mitwirkung der ehrenamtlichen 
Richter beantragen. Diese Ent-
scheidung ist endgültig. 

(6) Im Übrigen kann das Berufsgericht 
das Verfahren in jeder Lage durch 
unanfechtbaren Beschluss ein-
stellen, wenn sich das Berufs-
vergehen als geringfügig erweist. 
Zur Einstellung ist die Zustimmung 
des Beschuldigten und der Kam-
mer, die den Antrag auf Eröffnung 
des berufsgerichtlichen Verfahrens 
gestellt hat, oder, wenn die zu-
ständige Behörde den Antrag ge-
stellt hat, deren Zustimmung er-
forderlich. Die Einstellung kann da-
von abhängig gemacht werden, 
dass der Beschuldigte binnen 
eines Monats einen vom Berufs-
gericht festzusetzenden Geldbe-
trag zugunsten einer gemein-
nützigen Einrichtung zahlt. 

 
§ 20 

Beschlussverfahren 
 

(1) Das Berufsgericht kann ohne Er-
öffnung des Verfahrens und ohne 
Hauptverhandlung durch Be-
schluss auf Verweis oder Geld-
buße bis zu 2.550 Euro erkennen. 

(2) Den Beteiligten ist vor der 
Entscheidung im Beschlussver-
fahren Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

(3) Binnen zweier Wochen nach Zu-
stellung des Beschlusses können 
die Beteiligten beantragen, eine 
Hauptverhandlung anzuberaumen. 
Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, 
so gilt der Beschluss als nicht er-
lassen, andernfalls wirkt der Be-
schluss als rechtskräftiges Urteil. 

 
§ 21 

Vorbereitung der Hauptverhandlung 
 

(1) Ist das berufsgerichtliche Verfahren 
durchzuführen, so bestimmt der 
Vorsitzende den Termin zur Haupt-
verhandlung. 

(2) Zur Hauptverhandlung lädt er die 
Beteiligten und ihre Verfahrensbe-
vollmächtigten sowie die Zeugen 
und Sachverständigen, deren per-
sönliches Erscheinen er für er-
forderlich hält. Die Ladungsfrist für 
die Beteiligten beträgt mindestens 
eine Woche. Auf die Einhaltung der 
Frist kann verzichtet werden. 

(3) Die Beteiligten können sich durch 
ihre Verfahrensbevollmächtigten 
vertreten lassen. Der Vorsitzende 
kann das persönliche Erscheinen 
des Beschuldigten anordnen. 

(4) Es kann auch verhandelt werden, 
wenn der Beschuldigte unent-
schuldigt ausbleibt. Hierauf ist er in 
der Ladung hinzuweisen. 

 
§ 22 

Ausschluss der Öffentlichkeit 
 

(1) Die Hauptverhandlung ist nicht 
öffentlich. 

(2) Berufsangehörige können der Ver-
handlung beiwohnen. Der Vor-
sitzende kann auch anderen Per-
sonen die Anwesenheit gestatten. 

(3) Die Anwesenden nach Absatz 2 
können auf Antrag eines Beteilig-
ten vom Vorsitzenden ausge-



schlossen werden. Vor der Ver-
kündung eines Urteils sind die Be-
rufsangehörigen wieder zuzu-
lassen. 

 
§ 23 

Beweisaufnahme 
 

(1) Das Berufsgericht bestimmt den 
Umfang der Beweisaufnahme. Es 
kann auf Antrag eines Beteiligten 
oder von Amts wegen Zeugen und 
Sachverständige eidlich verneh-
men oder vernehmen lassen sowie 
die Herbeischaffung anderer 
Beweismittel anordnen. 

(2) Von der Vernehmung von Zeugen 
und Sachverständigen, die im Er-
mittlungsverfahren der zuständigen 
Kammer oder der zuständigen 
Behörde oder in einem anderen 
gesetzlich geordneten Verfahren 
gegen den Beschuldigten in der-
selben Sache vernommen worden 
sind, kann das Berufsgericht mit 
Zustimmung des Beschuldigten 
absehen. Ohne seine Zustimmung 
kann von der Vernehmung nur ab-
gesehen werden, wenn der Zeuge 
oder Sachverständige voraus-
sichtlich am Erscheinen in der 
Hauptverhandlung verhindert ist 
oder es ihm wegen großer Ent-
fernung nicht zugemutet werden 
kann. 

(3) Niederschriften über frühere Ver-
nehmungen von Zeugen und Sach-
verständigen in einem der in Ab-
satz 2 Satz l genannten Verfahren 
müssen, wenn sie der Urteils-
findung zugrunde gelegt werden 
sollen, durch Verlesung zum Ge-
genstand der Hauptverhandlung g-
emacht werden. 

(4) Nach Schluss der Beweisauf-
nahme erhalten die Beteiligten Ge-
legenheit, Ausführungen zu 

machen und Anträge zu stellen. 
Der Beschuldigte hat das letzte 
Wort. 

 
§ 24 

Urteil 
 

(1) Das Urteil lautet auf Freisprechung, 
Verurteilung oder Einstellung des 
Verfahrens. 

(2) Das berufsgerichtliche Verfahren 
ist einzustellen, wenn die Be-
stallung oder Erlaubnis des Be-
schuldigten unanfechtbar zurück-
genommen oder auf sie rechts-
wirksam verzichtet worden ist oder 
wenn ein sonstiges Verfahrens-
hindernis besteht. Vor Beginn der 
Hauptverhandlung ist es in diesen 
Fällen durch Beschluss einzu-
stellen. 

(3) Das schriftlich abgefasste, mit 
Gründen und Rechtsmittelbeleh-
rung versehene Urteil wird den Be-
teiligten zugestellt. Ist der Beschul-
digte durch einen Verteidiger ver-
treten, so wird diesem eine Urteils-
abschrift übersandt. 

 
4. Rechtsmittel 

 
§ 25 

Beschwerde 
 

(1) Gegen Beschlüsse des Berufs-
gerichts ist die Beschwerde an den 
Berufsgerichtshof zulässig, soweit 
dieses Gesetz nicht eine andere 
Regelung trifft. Der Urteilsfällung 
vorausgehende Entscheidungen 
sind jedoch nur beschwerdefähig, 
wenn sie eine Straffestsetzung be-
treffen oder eine dritte Person be-
schweren. 

(2) Die Beschwerde ist bei dem Be-
rufsgericht innerhalb zweier 
Wochen seit Bekanntgabe der 



Entscheidung einzulegen. Die Be-
schwerdefrist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist beim Berufsgerichtshof 
eingelegt wird. 

(3) Das Berufsgericht kann der Be-
schwerde abhelfen. Andernfalls 
entscheidet der Berufsgerichtshof 
durch Beschluss. 

 
§ 26 

Berufung 
 

(1) Den Beteiligten steht gegen das 
Urteil des Berufsgerichts die Be-
rufung an den Berufsgerichtshof 
zu. 

(2) Die Berufung ist binnen eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils 
beim Berufsgericht schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzu-
legen und zu begründen. Die Be-
rufungsfrist ist auch gewahrt, wenn 
die Berufung innerhalb der Frist 
beim Berufsgerichtshof eingelegt 
und begründet wird. 

(3) Die Berufungsschrift muss das an-
gefochtene Urteil bezeichnen. In 
der Begründung ist anzugeben, 
inwieweit das Urteil angefochten 
wird, welche Änderungen des Ur-
teils beantragt und wie diese An-
träge begründet werden. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen ange-
geben werden. 

(4) Die Kostenentscheidung allein 
kann nicht angefochten werden. 

(5) Nach Eingang der Berufung legt 
das Berufsgericht die Berufungs-
schrift mit den Akten und Beiakten 
dem Berufsgerichtshof vor. 

(6) Hat sich der Berufungsführer bei 
Einlegung der Berufung ihre Be-
gründung vorbehalten, so kann der 
Vorsitzende des Berufsgerichts-

hofes auf Antrag die Frist zur 
Begründung über die Frist des 
Absatzes 2 hinaus angemessen 
verlängern. 

 
 27 

Entscheidung durch Beschluss 
 

(1) Der Berufsgerichtshof kann nach 
Anhörung der Beteiligten durch 
Beschluss 

1. die Berufung als unzulässig 
verwerfen, wenn sie sich nur 
gegen die Kostenentscheidung 
richtet oder verspätet eingelegt 
worden oder mangels Be-
gründung unvollständig ist, 

2. das Urteil aufheben und die 
Sache an das Berufsgericht 
zur nochmaligen Verhandlung 
und Entscheidung zurückver-
weisen, wenn er eine weitere 
Aufklärung für erforderlich hält 
oder wenn schwere Ver-
fahrensmängel vorliegen, 

3. das Urteil aufheben und das 
Verfahren einstellen, wenn die 
Voraussetzungen des § 24 
Absatz 2 vorliegen. 

Der Beschluss ist zu begründen. 
(2) Im Falle der Zurückverweisung 

(Absatz l Nummer 2) ist das 
Berufsgericht an die rechtliche 
Beurteilung des Berufsgerichts-
hofes gebunden. 

 
§ 28 

Berufungsverfahren 
 

(1) Für das Berufungsverfahren gelten 
im übrigen § 19 Absatz 6 sowie die 
§§ 21 bis 23 sinngemäß, soweit 
sich nicht aus den folgenden Vor-
schriften etwas anderes ergibt. 

(2) Werden vor dem Berufsgerichtshof 
im Wege der Nachtragsan-
schuldigung neue Beschuldi-



gungen erhoben, so kann darüber 
nur verhandelt und entschieden 
werden, wenn der Beschuldigte 
nach ausdrücklichem Hinweis zu-
stimmt. 

 
§ 29 

Entscheidung durch Urteil 
 

(1) Hält der Berufsgerichtshof die Be-
rufung für begründet, so hebt er 
das Urteil des Berufsgerichts auf 
und entscheidet in der Sache 
selbst. 

(2) Stellt sich in der Hauptverhandlung 
das Vorliegen eines der Fälle des § 
27 Absatz 1 heraus, so wird die 
dort vorgesehene Entscheidung 
durch Urteil getroffen. 

  
5. Wiederaufnahme 

 
§ 30 

Zulässigkeit 
 

(1) Die Wiederaufnahme des 
Verfahrens ist nur zulässig gegen-
über einer rechtskräftigen berufs-
gerichtlichen Entscheidung, 
a. in der auf Geldbuße oder Fest-

stellung der Berufsunwürdig-
keit erkannt ist, mit dem Ziel 
einer Aufhebung oder Mil-
derung des Urteils, 

b. in der auf Verweis erkannt ist, 
mit dem Ziel einer Aufhebung 
des Urteils, 

c. in der nicht auf Feststellung 
der Berufsunwürdigkeit erkannt 
ist, mit dem Ziel, ein auf diese 
berufsgerichtliche Maßnahme 
lautendes Urteil herbeizu-
führen, wenn 

1. neue Tatsachen oder 
Beweismittel beigebracht 
werden, die allein oder in 
Verbindung mit den früher 

erhobenen Beweisen geeignet 
erscheinen, eine andere Ent-
scheidung zu begründen, 

2. die Entscheidung auf dem 
Inhalt einer fälschlich ange-
fertigten oder verfälschten Ur-
kunde oder auf einem falschen 
Zeugnis oder Gutachten be-
ruht, 

3. ein gerichtliches Urteil, auf 
dessen tatsächlichen Fest-
stellungen das berufsge-
richtliche Urteil beruht, durch 
ein anderes rechtskräftiges Ur-
teil aufgehoben worden ist, 

4. der Beschuldigte nachträglich 
ein Berufsvergehen glaubhaft 
eingestanden hat, das in dem 
ersten Verfahren nicht festge-
stellt werden konnte, 

5. ein Richter, der bei der Ent-
scheidung mitgewirkt hat, sich 
in der Sache einer strafbaren 
Verletzung seiner Amtspflicht 
schuldig gemacht hat  
oder 

6. bei der Entscheidung ein 
Richter mitgewirkt hat, der kraft 
Gesetzes von der Ausübung 
des Richteramtes ausge-
schlossen war, es sei denn, 
dass die Gründe für einen ge-
setzlichen Ausschluss bereits 
erfolglos geltend gemacht 
worden waren. 

(2) Die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens nach Absatz 1 Nummern 2 
und 5 ist nur zulässig, wenn wegen 
der behaupteten Handlung eine 
rechtskräftige Verurteilung ausge-
sprochen worden ist oder wenn ein 
strafgerichtliches Verfahren aus 
anderen Gründen als wegen Man-
gels an Beweisen nicht eingeleitet 
oder nicht durchgeführt werden 
kann. 



 
§ 31 

Wiederaufnahmeantrag 
 

(1) Zur Wiederaufnahme des Ver-
fahrens bedarf es eines Antrages. 

(2) Der Antrag kann von allen Be-
teiligten des früheren Verfahrens 
gestellt werden, im Falle des § 30 
Absatz 1 Buchstabe c jedoch nicht 
vom Beschuldigten (Verurteilten). 

(3) Der Wiederaufnahmeantrag ist 
beim Berufsgericht schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zu 
stellen. 

(4) Für den Inhalt der Antragsschrift 
gilt § 26 Absatz 3 entsprechend. 

 
§ 32 

Entscheidung über den Antrag 
 

(1) Über die Zulässigkeit des Wieder-
aufnahmeantrages entscheidet das 
Berufsgericht ohne mündliche 
Verhandlung. 

(2) Erfüllt der Antrag die Voraus-
setzungen der §§ 30 und 31, so 
erhebt das Berufsgericht die Be-
weise, soweit das notwendig ist. Es 
kann einen Berufsrichter mit der 
Beweiserhebung beauftragen. Die 
Beteiligten erhalten nach Schluss 
der Beweisaufnahme Gelegenheit 
zur Stellungnahme. 

(3) Das Berufsgericht verwirft den 
Antrag als unbegründet, wenn sich 
die in der Antragsschrift aufge-
stellten Behauptungen nicht hin-
reichend bestätigen. Andernfalls 
ordnet es die Wiederaufnahme des 
Verfahrens an. 

(4) Mit Zustimmung der Beteiligten 
kann das Berufsgericht durch Be-
schluss die frühere Entscheidung 
aufheben und den Verurteilten 
ohne mündliche Verhandlung so-

fort freisprechen, wenn genügende 
Beweise bereits vorliegen. Diese 
Entscheidung ist unter Mitwirkung 
der ehrenamtlichen Richter zu tref-
fen. 

 
§ 33 

Erneute Hauptverhandlung und Urteil 
 

(1) Für die erneute Hauptverhandlung 
gelten die §§ 21 bis 23 ent-
sprechend. 

(2) In dem Urteil nach der erneuten 
Hauptverhandlung ist entweder 
das frühere Urteil aufrechtzuer-
halten oder unter seiner Aufhebung 
anderweit in der Sache zu 
erkennen. 

 
6. Verfahrenskosten 

 
§ 34 

Kostenentscheidung 
 
(1) In jeder Entscheidung, die das 

Verfahren in der Instanz beendet, 
außer im Falle der Zurückver-
weisung, muss bestimmt werden, 
wer die Kosten des Verfahrens zu 
tragen hat. Sie bestehen aus 
Gebühren und Auslagen. 

(2) Die Gebühr beträgt für jede Instanz 
zwischen 50 und 255 Euro, für das 
Beschlussverfahren nach §§ 3 
Absatz 5 Satz 2, 20,27 Absatz 1 
Nummer 1 und § 32 Absatz 3 Satz 
1 sowie das Beschwerdeverfahren 
nach § 25 zwischen 25 und 100 
Euro. Sie entsteht nur im Falle der 
Verurteilung des Beschuldigten 
oder der ganzen oder teilweisen 
Erfolglosigkeit eines von ihm ein-
gelegten Rechtsmittels oder 
Rechtsbehelfs. Das Berufsgericht 
bestimmt in der Entscheidung die 
Höhe der Gebühr unter Berück-
sichtigung des Umfanges und der 



Schwierigkeit der Sache sowie der 
Schwere des Berufsvergehens. In 
ungewöhnlich umfangreichen oder 
schwierigen Sachen können die in 
Satz 1 vorgesehenen Höchstsätze 
bis zum Doppelten überschritten 
werden. 

(3) Für die Auslagen gelten die §§ 91 
und 92 des Gerichtskostenge-
setzes in ihrer jeweiligen Fassung 
sinngemäß. 

(4) Wird der Beschuldigte verurteilt, 
sind ihm die nach Absatz 2 
festzusetzende Gebühr und - ganz 
oder teilweise - die Auslagen auf-
zuerlegen. Die Auslagen können 
dem Beschuldigten auch dann 
ganz oder teilweise auferlegt 
werden, wenn das Verfahren nach 
§ 19 Absatz 6 oder wegen 
Zurücknahme der Bestallung oder 
Erlaubnis eingestellt wird und nach 
dem Ergebnis des bisherigen 
Verfahrens eine berufsgerichtliche 
Maßnahme gerechtfertigt gewesen 
wäre. Andernfalls werden die 
Auslagen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg auferlegt. 

(5) Dem Beschuldigten, der ein 
Rechtsmittel oder einen Rechts-
behelf zurückgenommen oder 
erfolglos eingelegt hat, sind die 
durch den Gebrauch des Rechts-
mittels oder Rechtsbehelfs entstan-
denen Kosten ganz aufzuerlegen. 
Hatte das Rechtsmittel oder der 
Rechtsbehelf teilweise Erfolg, so 
kann das Berufsgericht dem 
Beschuldigten einen Teil der nach 
Absatz 2 festzusetzenden Gebühr 
auferlegen und die Auslagen ange-
messen verteilen. 

 
 
 
 
 

§ 35 
 

Notwendige Auslagen des 
Beschuldigten 

 
(1) Die dem Beschuldigten 

erwachsenen notwendigen Aus-
agen, einschließlich der Kosten 
eines Verteidigers, können der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
ganz oder teilweise auferlegt 
werden, wenn der Beschuldigte 
freigesprochen oder das Verfahren 
eingestellt wird. Sie sind ihr auf-
zuerlegen, wenn die Schuldlosig-
keit des Beschuldigten erwiesen ist 
oder wenn ein anderer Beteiligter 
als der Beschuldigte ein Rechts-
mittel zurückgenommen oder er-
folglos eingelegt hat. 

(2) Dies gilt auch für das Wieder-
aufnahmeverfahren. 

 
7. Vollstreckung und Tilgung 

 
§ 36 

Vollstreckung 
 

(1) Geldbußen vollstreckt der Vorsit-
zende des Berufsgerichts. 

(2) Alle anderen berufsgerichtlichen 
Maßnahmen gelten mit der 
Rechtskraft der Entscheidung als 
vollstreckt. 

(3) Die Einziehung von Geldbußen 
und Kosten sowie die Erstattung 
der der Freien und Hansestadt 
Hamburg auferlegten Auslagen 
des Beschuldigten einschließlich 
der Kosten seines Verteidigers 
richten sich nach den für die 
Ordentliche Gerichtsbarkeit gelten-
den Vorschriften. 

(4) Das Erlöschen der Bestallung oder 
Erlaubnis des Verurteilten steht der 
Anwendung der Absätze 1 bis 3 
nicht entgegen. 



 
 

§ 37 
Tilgung 

(1) Eintragungen in den bei den 
zuständigen hamburgischen Kam-
mern geführten Personalakten 
über einen Verweis, eine Geldbuße 
bis zu 2550 Euro oder die 
Entziehung des aktiven und 
passiven Wahlrechts sind nach 
zehn Jahren zu tilgen. Die über 
diese berufsgerichtlichen Maßnah-
men entstandenen Vorgänge sind 
aus den Personalakten zu 
entfernen und zu vernichten. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an 
dem die berufsgerichtliche Maß-
nahme unanfechtbar geworden ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange 
gegen den betroffenen Berufs-
angehörigen ein Strafverfahren, ein 
berufsgerichtliches Verfahren, ein 
Disziplinarverfahren oder ein 
Verfahren auf Rücknahme der 
Bestallung schwebt, bei einer 
anderen berufsgerichtlichen Maß-
nahme die Tilgung nicht zulässig 
ist oder ein auf Geldbuße lau-
tendes Urteil noch nicht vollstreckt 
ist. 

(4) Nach Ablauf der Frist gilt der 
Berufsangehörige als von 
berufsgerichtlichen Maßnahmen 
nicht betroffen, insbesondere 
dürfen die von der Tilgung 
erfassten berufsgerichtlichen Maß-
nahmen bei weiteren berufs-
gerichtlichen Maßnahmen nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abschnitt IV 

 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 38 

Kosten und Einnahmen der 
Berufsgerichtsbarkeit 

 
(1) Die Kosten der Berufsge-

richtsbarkeit sowie die der Freien 
und Hansestadt Hamburg nach § 
34 Absatz 4 Satz 3, Absatz 5 oder 
nach § 35 Absatz 1 auferlegten 
Auslagen sind, soweit sie in ihrer 
Gesamtheit nicht durch die Summe 
der Einnahmen gedeckt werden, 
der Freien und Hansestadt 
Hamburg am Schluss eines jeden 
Kalenderjahres von den Kammern 
zu erstatten. 

(2) Die zuständige Behörde setzt die 
von den Kammern zu erstattenden 
Beträge fest. Dabei werden die 
festen Kosten der Berufsge-
richtsbarkeit nach dem zahlen-
mäßigen Verhältnis der jeder 
Kammer angehörenden oder von 
ihr vertretenen Berufsangehörigen 
und die übrigen Kosten, die nach 
Absatz 1 zu erstattenden Auslagen 
und die Einnahmen der Berufs-
gerichtsbarkeit nach dem zahlen-
mäßigen Verhältnis der 
eingegangenen Berufsgerichts-
sachen, die die Angehörigen der 
jeweiligen Berufsgruppen betref-
fen, auf die einzelnen Kammern 
verteilt. Die zuständige Behörde 
kann vierteljährliche Abschlags-
zahlungen auf die am Ende des 
Rechnungsjahres zu erwartenden 
Erstattungsbeträge anfordern. 

(3) Übersteigen die Einnahmen der 
Berufsgerichtsbarkeit die nach 
Absatz 1 zu erstattenden Kosten 
und Auslagen, wird der 



Überschuss nach dem zahlen-
mäßigen Verhältnis der einge-
gangenen Berufsgerichtssachen, 
die die Angehörigen der jeweiligen 
Berufsgruppen betreffen, an die 
Kammern ausgekehrt. 

 

§ 39 

Wiederaufnahme früherer Verfahren 

Soweit die Berufsgerichte nach 
diesem Gesetz zuständig sind, 
entscheiden sie auch in Verfahren 
über die Wiederaufnahme von 
Verfahren, die vor den bisher zu-
ständigen Berufsgerichten rechts-
kräftig abgeschlossen worden sind. 

  
 


